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Vollzug Infektionsschutzgesetz (IfSG); 
 
Änderung und Verlängerung der Allgemeinverfügung zur Anordnung von Maßnahmen 
zum Zwecke der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 hinsichtlich der Beschäfti-
gung und Unterbringung von Saisonarbeitern im Landkreis Dingolfing-Landau 
 
 
 
Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes im Landkreis Din-
golfing-Landau erlässt das Landratsamt Dingolfing-Landau als Kreisverwaltungsbehörde ge-
mäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG und § 27 Abs.1 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (11. BayIfSMV),bzw. in der jeweils gültigen Fassung  i. V. m. § 65 der Zustän-
digkeitsverordnung, Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst-und Verbraucherschutzgeset-
zes wird die Allgemeinverfügung zur Anordnung von Maßnahmen zum Zwecke der Bekämp-
fung des Coronavirus SARS-CoV-2 hinsichtlich der Beschäftigung und Unterbringung von Sai-
sonarbeitskräften im Landkreis Dingolfing-Landau vom 01.02.2021,in der Fassung vom 
12.02.2021 wird wie folgt geändert und verlängert: 

 
 
 

1. Alle Betriebe im Landkreis Dingolfing-Landau, die Saisonarbeitskräfte beschäfti-
gen, und in Gemeinschaftsunterkünften unterbringen, dürfen neu hinzukommende 
Saisonarbeitskräfte nur beschäftigen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer 
Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebli-
che Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der 
Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung vergleichbar sind, sowie 
das Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist Eine 
in Arbeitsquarantäne befindliche Gruppe darf maximal aus 4 Saisonarbeitskräften 
bestehen. 

 

2 Alle Betriebe im Landkreis Dingolfing-Landau, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, 
die außerhalb des Betriebes untergebracht werden, dürfen neu hinzukommende Sai-
sonarbeitskräfte nur beschäftigen, wenn am Ort ihrer Unterbringung und ihrer Tätig-
keit in den ersten zehn Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hy-
gienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-
gruppe ergriffen werden, die einer Absonderung vergleichbar sind, sowie das Ver-
lassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist.  Eine in Ar-
beitsquarantäne befindliche Gruppe darf maximal aus 4 Saisonarbeitskräften beste-
hen. 

 

3. Der Betriebsinhaber eines unter Nr.1und Nr.2 genannten Betriebes ist verpflichtet, die 
Arbeitsaufnahmen der Saisonarbeitskräfte jeweils grundsätzlich 14 Tage vor ihrem 
Beginn beim Landratsamt anzuzeigen. Eine spätere Anzeige ist nur dann ausrei-
chend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft macht, dass eine frühere Anzeige aus 
zwingenden betrieblichen oder sonstigen Gründen nicht möglich war. Die Anzeige hat 
dabei den Namen des Beschäftigten, dessen Unterbringungsort, Art und Zeitraum der 
Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des Betriebsinhabers zu enthalten. 

 

4. Die Pflicht zur Absonderung nach Nr.1 und 2 endet vorzeitig, frühestens jedoch ab 
dem sechsten Tag nach der Einreise, wenn die betroffene Saisonarbeitskraft über ein 
negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
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2 verfügt und dieses Ergebnis dem Landratsamt unverzüglich vorgelegt wird Das ne-
gative Testergebnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung (PCR-Test) 
stützen. 

 

5. Für die Dauer der Beschäftigung der Saisonarbeitskräfte sind bei jeder Saisonarbeits-
kraft regelmäßig, mindestens an drei verschiedenen Tagen pro Woche Testungen in 
Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Antigen-
Schnelltests oder eines Selbsttests durchzuführen. Die Testungen sind zu dokumen-
tieren und auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Positive Tester-
gebnisse sind dem Landratsamt unverzüglich mitzuteilen. 

 

6. Alle Betriebe des Landkreises Dingolfing-Landau, die Saisonarbeitskräfte in Gemein-
schaftsunterkünften unterbringen, müssen für eine ausreichende und angemessene 
Anzahl an gesonderten Unterbringungsmöglichkeiten sorgen, um sicherzustellen, 
dass positiv Getestete, sowie Kontaktpersonen isoliert werden können. 

 

7. Der Wechsel von Saisonarbeitskräften in andere im Landkreis Dingolfing-Landau an-
sässige Betriebe ist dem Landratsamt Dingolfing-Landau sowohl vom abgebenden 
Betrieb, als auch vom aufnehmenden Betrieb unverzüglich anzuzeigen. Die Beschäf-
tigung im neuen Betrieb darf nur erfolgen, wenn der Saisonbeschäftigte über ein ne-
gatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, 
das nicht älter als 48 Stunden ist, verfügt und dieses Ergebnis dem Landratsamt un-
verzüglich vorgelegt wird Das negative Testergebnis muss sich auf eine molekularbi-
ologische Testung (PCR-Test) stützen. 

 

8. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung stellen gem.§ 73 Abs.1a Nr.6 IfSG eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25000 € geahndet werden 
kann. 

 

9. Die Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 08.03.2021 in Kraft und gilt zunächst 
bis 28.03.2021. 

 
 
Hinweise:  
 
Die sonstigen Vorschriften der 11. Und 12.Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung , der Einreise-Quarantäne-Verordnung (EQV) des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege , der Allgemeinverfügung zur Anordnung von Maßnahmen zur Be-
schränkung des Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in landwirtschaftlichen 
Betrieben zum Zwecke der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, der Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Gesundheit und Pflege ( AV Testnachweis von Einreisenden) in der jeweils 
gültigen Fassung bleiben unberührt. 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Be-
gründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Dingolfing-Landau, ZiNR.150 aus. Sie 
kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

 
 

 
 

Gründe: 
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I. 
 

Zur Begründung wird vollumfänglich auf die Begründungen der Allgemeinverfügung zur An-
ordnung von Maßnahmen zum Zwecke der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 hin-
sichtlich der Beschäftigung und Unterbringung von Saisonarbeitskräften im Landkreis Dingol-
fing-Landau vom 01.02.2021 Bezug genommen. 
 
Neben der aktuellen Inzidenzrate und der Beschlüsse des Kabinetts wurde bei der Entschei-

dung der Verlängerung und Änderung der Allgemeinverfügung auch berücksichtigt, dass die 

im Landkreis nachgewiesenen Fälle mit Virusmutation stetig ansteigen. Unter den bisher 95 

nachgewiesenen Fällen mit Virusmutation (B 1.1.7) waren auch neuankommende Saisonar-

beitskräfte aus Rumänien.  

Aufgrund der Verfügbarkeit von zugelassenen Schnell-und Selbsttests kann von der Anord-

nung der konsequenten Quarantäne der Saisonarbeitskräfte abgerückt werden. Durch Anord-

nung der regelmäßigen, mindestens an drei verschiedenen Tagen pro Woche durchzuführen-

den Testungen können auch Infektionen ohne Krankheitssymptome früher erkannt werden. 

Infizierte Personen können so schneller in Quarantäne gebracht werden und die Kontakte bes-

ser nachvollzogen werden. Dem dient auch die Beschränkung der Arbeitsgruppen auf 4 Sai-

sonarbeitskräfte. 

Vor diesem Hintergrund ist die Verlängerung der Maßnahmen bis zum 28.03.2021 verhältnis-

mäßig und gerechtfertigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rech-

nung zu tragen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens muss sichergestellt werden, 

dass keine neuen Infektionsherde entstehen und der Eintrag von Virusmutationen verhindert 

wird. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist die Allgemeinverfügung bis zum Ablauf des 

28.03.2021 befristet. Sie wird im Hinblick auf die örtliche Entwicklung und der infektionsschutz-

rechtlichen Bestimmungen fortlaufend auf Wirkung und Erforderlichkeit geprüft. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

bei 

dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 

Postfachanschrift: 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
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 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung vom 22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren in die-
sen Rechtsbereichen abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) 

 Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 
01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

 

 

 

Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung haben nach § 16 Abs. 8 IfSG keine auf-

schiebende Wirkung, das heißt, die Maßnahme ist auch dann zu vollziehen, wenn Klage 

eingelegt wird. Beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg kann die Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) beantragt werden. 

 

 

Fischer, RDin 


